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RS OGH 1951/9/12 3Ob361/51,
3Ob562/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1951

Norm

ABGB §1008

Rechtssatz

Die einverständliche Au2ösung eines Mietvertrages ist kein unentgeltliches Rechtsgeschäft, da sie für beide Teile die

Befreiung von P2ichten zur Folge hat. Es bedarf für den Bevollmächtigten zur Au2ösung des Mietvertrages keiner auf

die Gattung des Geschäftes lautenden Vollmacht im Sinne des § 1008 ABGB, vielmehr genügt eine allgemeine

Vollmacht.
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